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Nationalparkgemeinde 
Großkirchheim 

9843 GROSSKIRCHHEIM, Döllach 47 
www.grosskirchheim.gv.at 

 
 

Zahl: 0041-1/2019 
Betreff: 1. Gemeinderatssitzung 

 
N i e d e r s c h r i f t 

 
aufgenommen über die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Großkirchheim  
am 15. April 2019, Beginn: 20.00 Uhr, Ende: 22.51 Uhr 
 
Vorsitzender:  Bgm. Peter Suntinger 
 
Vorstandsmitglieder: Vzbgm. J. W. Kornberger  
    Vzbgm. Jakob Pichler 
    GV Dionys Schober 
 
Gemeinderatsmitglieder: Zeno Lindsberger ab TOP 7., Gabriele Edler, Siegfried Granitzer, 
Alexander Pichler, Elfriede Pichler, Johann Fleißner, Friedolin Plössnig, Ersatzmitglied Maria 
Schmidl, Lukas Schober, Anton Pichler, Peter Zirknitzer 
 
Entschuldigt: Herbert Schober, Heidi Schober, Heidi Fritzer, Raimund Zirknitzer 
 
Zuhörer: 2 
 
Schriftführerin: Elisabeth Meßner 
 
Die Einberufung zu dieser Gemeinderatssitzung erfolgte am 02.04.2019 und enthielt die Einberu-
fung folgende 

 
T a g e s o r d n u n g 

 
1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Sitzungsniederschrift, Bestellung von 

zwei Protokollunterfertiger/-innen 

2. Prüfbericht Kontrollausschuss 

3. Feststellung Rechnungsabschluss 2018 

4. Bericht/Beschluss Erneuerung Hardware Gemeindeamt 

5. Bericht/Beschluss Finanzierungsplan Hardware Gemeindeamt 

6. Bericht/Beschluss Änderungen im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) 

7. Bericht/Beschluss WC Friedhof, Leichenzug, Zaunerneuerung 

8. Bericht/Beschluss Friedhofsordnung 

9. Bericht/Beschluss Wildbachverbauungsmaßnahmen 

10. Bericht Bewirtschaftung Veranstaltungssaal 

11. Bericht/Beschluss Sturmschäden Vaia und deren Folgen 

12. Bericht/Beschluss Abfallgebührenverordnung 

13. Bericht/Beschluss Errichtung Woodcube in der Sport- und Freizeitanlage 

14. Bericht/Beschluss Finanzierungsplan Woodcube in der Sport- und Freizeitanlage 

15. Bericht/Beschluss familieninternes Kinderbetreuungsmodell 

16. Personalangelegenheiten 

http://www.grosskirchheim.gv.at/
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Zu 1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Sitzungsnieder-
schrift, Bestellung von zwei Protokollunterfertiger/innen:  
 

Bgm. Peter Suntinger eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Bgm. Suntinger stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die Einberufung und die Tagesordnung wird kein Einwand 
erhoben. 
 

Bgm. Suntinger hält fest, dass zu sämtlichen Tagesordnungspunkten Sitzungsvorträge an alle 
Mitglieder des Gemeinderates vorab als Sitzungsunterlage ergangen sind und diese deshalb in 
die Niederschrift des Gemeinderates mit aufgenommen werden (Sitzungsvorträge werden in kur-
siv und grau dargestellt). 
 

GR Granitzer erhebt Einwand gegen das Protokoll vom 20.12.2018 (Grundtausch Öff. Gut –  
xxx) und gibt zu Protokoll: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass in der Kurve Öff. Gut mit xxx 
getauscht wird; dies ist so nicht passiert.  
 

Bgm. Suntinger fasst zusammen, dass vereinbart war, dass das Öff. Gut unterhalb der Gebäude 
des xxx auf die Weganlage verlegt wird und der Kurvenbereich zusätzlich um 1 m erweitert wird. 
Die Erweiterung um diesen 1 Meter wurde im Vermessungsplan nicht ausgewiesen; Bgm. Sun-
tinger hat diesen Fehler nicht bemerkt, hat diesen aber in einer Aussprache mit xxx geklärt und 
die Richtigstellung veranlasst.  
 

GR Granitzer verweist auf die gemeinsame Grenzvermessung mit DI Missoni, xxx und in seinem 
Beisein und wertet das Fehlen dieses Trennstückes als bewusste Irreführung der beiden; er be-
hauptet, dass beide in Kenntnis davon waren, dass die Kurvenerweiterung im Teilungsplan nicht 
enthalten war. 
 

Bgm. Suntinger stellt diesen Vorwurf in Abrede – xxx ist zur damaligen Vereinbarung gestanden 
der Akt wurde angepasst und korrigiert.  
 

GR Granitzer wiederholt, dass die Vorbesitzer des xxx die besagten Flächen schon einmal an die 
Weggemeinschaft abgetreten haben. 
 

Bgm. Suntinger möchte den Akt nicht wieder aufrollen – es liegt nun an der Weggemeinschaft, 
die Weganlage zu vermessen und in eine eigene Einlagezahl zu übertragen, der entsprechende 
Gemeinderatsbeschluss um kosten/lastenfreie Übertragung der Grundstücke im Öff. Gut (Stra-
ßen und Wege) an die Güterweggemeinschaft liegt vor. Er bietet auch seine Hilfestellung an. 
 

GR Granitzer schließt eine Vermessung aus und kritisiert, dass auch die Nutzung (Holzlager) 
durch xxx bis auf 30 cm an die Asphaltkante erfolgte, obwohl vereinbart war, dass insgesamt 1 
Meter dem Öff. Gut zugeschrieben werden und dies erst im Nachhinein nach seinem Einschrei-
ten erfolgte.  
 

Bgm. Suntinger ersucht Herrn GR Granitzer endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass dieser Fehler 
nunmal passiert ist aber behoben wurde. 
 

GR Granitzer hält fest, dass viele Grundeigentümer einer Übertragung ins Öff. Gut (Straßen und 
Wege) nicht zugestimmt hätten, wenn von der Gemeinde offen gelegt worden wäre, dass die 
Haftung und Erhaltung weiterhin bei den Wegmitgliedern bleibt. 
 

Es wird erläutert, dass man nicht mehr von einer Güterweggemeinschaft (wie Ranach) sprechen 
kann, sobald auch Eigentümer eines Einfamilienwohnhauses ihre Zufahrt über die Weganlage 
haben. Auf einem Güterweg kann auch bei einem Elementarereignis keine Förderung aus dem 
Bundeskatastrophenfonds (50 %) in Anspruch genommen werden.  
Jede Weganlage, die für den öffentlichen Verkehr geöffnet ist, ist auch von der Gemeindehaft-
pflichtversicherung erfasst; für Elementarereignisse gibt es keine Deckung. Die Haftung bei Ge-
fahr in Verzug ist bei allen Wegbeanteilten gegeben, sei es in der Güterweggemeinschaft oder 
bei einer Verbindungsstraße. 
 

Nachtrag zum Protokoll: GR Granitzer verlangt, dass die Gemeinde Großkirchheim die Namens-
änderung bzw. die Eintragung der Grundstücke GP 413/6 im Ausmaß von 560 m² und GP 546/2 
im Ausmaß von 314 m² im Bescheid der Güterweggemeinschaft Döllach-Schattseite bei der Agr-
arbehörde veranlasst. 
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Als Protokollunterfertiger werden bestellt: GR Siegfried Granitzer, GR Peter Zirknitzer 
 
Zu 2. Prüfbericht Kontrollausschuss: 17 min. 

GR Johann Fleißner berichtet über die Kontrollausschusssitzung vom 20.03.2019. Geprüft wurde 
der Zeitraum von 18.12.2018 bis 19.03.2019. Die Prüfung der laufenden Gebarung sowie der 
Abgabenrückstände ergaben keine Beanstandungen. Die Abgabenrückstände betrugen per 
19.03.2019 54.322,53 Euro. Der Kassenbestand betrug per 19.03.2019 1.029.069,33 Euro. Wei-
ters wurde der Rechnungsabschluss 2018 überprüft. 
 

Der Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen und stellt der Kontrollausschuss 
den Antrag an den Gemeinderat den Rechnungsabschluss 2018 festzustellen. 
 
Zu 3. Feststellung Rechnungsabschluss 2018: 19 min. 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2018 wird als Sitzungsunterlage ausgehändigt. Der  
ordentliche Haushalt wird mit einem Überschuss von € 17.320,53, der außerordentlichen Haushalt 
mit einem Abgang von € 534.295,60 abgeschlossen. Von diesem Abgang fallen € 336.013,98 auf 
das Vorhaben Innensanierung Volksschule und € 136.384,24 auf die touristische Adaptierung Kohl-
barren; diese wie auch alle anderen Vorhaben sind durch Einnahmen in den Folgejahren ausfinan-
ziert. Es wird beantragt, den Rechnungsabschluss 2018 im Sinne des § 90 K-AGO festzustel-
len. 
Bgm. Suntinger erläutert die Bedeckung der ausgewiesenen Abgänge im außerordentlichen Haus-
halt. 
Über Antrag des Kontrollausschusses vom 20.03.2019 wird der Rechnungsabschluss im 
Sinne des § 90 K-AGO im ordentlichen Haushalt mit einem Überschuss von € 17.320,53, im 
außerordentlichen Haushalt mit einem Abgang von € 534.295,60 einstimmig festgestellt. 
 
Zu 4. Bericht/Beschluss Erneuerung Hardware Gemeindeamt: 22 min. 
 

Von LR Fellner wird eine Förderung je PC (4 Planstellen + Bürgermeister) € 750,00 und je Tablet 
mit € 350,00 gewährt. Der letzte Austausch erfolgte 2012/2013. Angeboten haben die Firmen 
ASUT, Spittal/Drau, PSC (Softwarevertrag), Gemeindeinformatikzentrum Klagenfurt. Es wird bean-
tragt, die Anschaffung von 5 Pc`s, 1 Notebook, 1 Tablet mit Gesamtkosten von € 10.000,00 zu 
genehmigen. 
 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag die Gesamtkosten für die Anschaffung der Hardware mit  
€ 10.000,00 zu genehmigen und den Auftrag an den Bestbieter zu erteilen.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 5. Bericht/Beschluss Finanzierungsplan Hardware Gemeindeamt: Gesamtkosten  
€ 10.000,00 abzgl. Förderung € 4.100,00 ergibt € 5.900,00 Bedarfszuweisungsmittel 2019. Es wird 
beantragt, den Finanzierungsplan zu genehmigen. 
 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag den vorliegenden Finanzierungsplan zu genehmigen. 
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 6. Bericht/Beschluss Änderungen im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege): 25 min.  
 

Verbindungsstraße Schloss/Schlössl: Es wird beantragt das Grundstück GP 325/45 von  
357 m² KG Döllach von EZ 178 Grundbesitz Gemeinde Großkirchheim in die EZ 287 Öffentlichen 
Gut (Straßen und Wege) zu übertragen.  
 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat das Grundstück GP 325/45 KG 73502 
Döllach in das Öffentliche Gut (Straßen und Wege) zu übernehmen und dem Gemeinge-
brauch zu widmen.  
 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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b) 
Flurbereinigung AG Döllach – AG Mitten – AG Apriacher Wälder (Ortschaftsweg Zirknitz): In der 
Vermessungsurkunde GZ: FB-297-2015 T KG Döllach (Beschluss Gemeinderat vom 30.06.2017) 
wurden nochmals Trennstücke geändert. Trennstück 8 von 886 m² und Trennstück 10 von 634 m² 
wurden in Trennstück 8 von 1.520 m² zusammengefasst sowie Trennstück 19 von 11 m² wurde in 
Trennstück 10 umbenannt. Die Änderung war notwendig, da die verbleibenden alten Grundstücke 
im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) ebenfalls an xxx übertragen wurden. Die neue Vermes-
sungsurkunde trägt das Datum 20.09.2017. Das Grundbuch hat die Verbücherung mit dem bisheri-
gen Gemeinderatsbeschluss abgelehnt. 

Es wird beantragt, den Änderungen im Öffentlichen Gut (Straßen und Wege) die Zustimmung 
zu erteilen. 
Auf Anfrage von GV Schober wird das Gesamtausmaß der Flächen, welche an xxx abgetreten wur-
den, erläutert. Es sind dies insgesamt 224 m². 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die in der Vermessungsurkunde der 
Agrarbehörde Kärnten vom 20.09.2017, GZ FB-297-2015 T, KG Döllach und KG Mitten aus-
gewiesenen Trennstücke in das Öffentliche Gut zu übernehmen und dem Gemeingebrauch 
zu widmen bzw. aus dem Öffentlichen Gut zu entlassen und deren Widmung für den Ge-
meingebrauch aufzuheben. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 7. Bericht/Beschluss WC Friedhof, Leichenzug, Zaunerneuerung: 32 min. 
 

WC Anlage: Von Seiten der Bauabteilung der Diözese wird eine Containerlösung am alten Standort 
(Barrierefreiheit wird nicht gefordert!) oder die Durchführung eines Architektenwettbewerbes vorge-
schlagen. 
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Leichenzug nach Sagritz: Konrad Ponholzer hat die Pferde an seine Schwiegertochter übergeben. 
Diese wird den Zug aus wirtschaftlichen Gründen nur mehr durchführen, wenn alle Särge nach  
Sagritz zur Totenmesse begleitet werden (Ausnahme wetterbedingt). Es wird mit dem Pfarrgemein-
derat gemeinsam eine Umfrage an die Bevölkerung ausgearbeitet werden. Keine Standortverle-
gung der Leichenhalle.  
Zaunerneuerung: Der Abschnitt auf der Gemeindestraße von vlg. Matl bis zur Pfarrkirche muss er-
neuert werden. Geschätzte Kosten € 10.000,00. 
Es wird beantragt, die Zaunerneuerung und die Finanzierung über Bedarfszuweisungsmittel 
2019 zu genehmigen. 
Bgm. Suntinger schlägt vor, mit dem Architekturbüro Schneider & Lengauer (Sieger Wettbewerb 
Leichenhalle Mörtschach) in Verhandlung zu treten, um die Außenansicht und das Raumkonzept für 
den Standort beim Haupteingang zu erarbeiten. Danach soll über die Durchführung eines Architek-
tenwettbewerbes nochmals beraten werden.  
Diese Vorgangsweise wird zustimmend genehmigt. 
Der Gemeinderat steht hinter der gemeinsamen Befragung mit dem Pfarrgemeinderat: Wird an der 
alten Tradition des Leichenzuges mit Pferd festgehalten? Wird die Überstellung mit dem Bestat-
tungsauto von der Leichenhalle nach Sagritz gewünscht? Wird in Zukunft die Feuerbestattung be-
vorzugt? Vom Ergebnis der Feuerbestattung wird auch die künftige Gestaltung der Friedhofsgebüh-
ren abhängig sein (keine Tiefgräber mehr). 
Einer Standortverlegung der Leichenhalle nach Sagritz wird nicht zugestimmt.  
Für Urnengräber soll das Dreieck links am neuen Friedhof genutzt werden (9 Plätze). Von Seiten 
der Diözese wurde die Empfehlung abgegeben, keine Urnennischen zu errichten, da ansonsten der 
Friedhof zu einem Fleckerlteppich wird.  
Diese Vorgangsweise wird zustimmend genehmigt. 
Bgm. Suntinger beantragt die Erneuerung von 80 lfm. Zaun an der Zufahrtsstraße zur Pfarr-
kirche mit geschätzten Kosten über € 10.000,00. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 8. Bericht/Beschluss Friedhofsordnung: 56 min. 

Der Beschluss wurde im Gemeindevorstand erneut ausgesetzt. Es soll das Ergebnis der Umfrage 
abgewartet werden (Erdbestattung/Urnenbestattung/Leichenzug). 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag die Beschlussfassung auszusetzen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 9. Bericht/Beschluss Wildbachverbauungsmaßnahmen: 57 min. 

Vereinbarung Betreuungsdienst 2019 für Gradenbach € 8.500,00, für Mittnerbach € 6.500,00 davon 
1/3 Gemeindebeitrag € 5.000,00.  

Es wird beantragt, den Gemeindebeitrag über Bedarfszuweisungsmittel 2019 zu finanzieren. 
Bgm Suntinger bringt diesen Antrag zur Abstimmung. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 10. Bericht Bewirtschaftung Veranstaltungssaal: 58 min. 

Es wird beantragt, dieser Lösung zuzustimmen und die Höhe der Ablösesumme an xxx fest-
zusetzen.  
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ablösesumme wurde xxx mit € 9.000,00 netto letztmalig festgesetzt; ansonsten wird die Einrich-
tung vor Übergabe entsorgt. 
Bgm. Suntinger beantragt, die Miete für die Theke auf € 100,00 anzuheben, sollte die Gemeinde 
keinen Bierliefervertrag abschließen. – Die obere Theke soll geschlossen bleiben! 
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GR Siegfried Granitzer ruft eine alte Diskussion in Erinnerung, in der man sich festgelegt hat, keine 
Ablöse vorzunehmen, da die Einrichtung in einem schlechten Zustand ist. Für ihn ist die Ablöse-
summe zu hoch. 
Bgm. Suntinger gibt zu Protokoll, dass der Pächter auch aufgrund der damals im Gemeinderat ge-
forderten öffentlichen Ausschreibung, bei welcher es schlussendlich keinen Bewerber gegeben hat, 
seine Stärken erkannt hat.  
Man kommt überein, dass es notwendigere Investitionen im Veranstaltungssaal gibt (Parkettboden 
€ 100.000,00). 
Bgm. Suntinger hält fest, dass auch die Vereine die Gemeindeveranstaltungen auszurichten haben. 
Die ausverhandelten Preise sind Bruttopreise. 
Auf Anfrage von GR Fleißner wird festgehalten, dass der Theatergruppe keine Reduktion gewährt 
wird, da die Betriebskosten während der Probenzeit nicht verrechnet werden. 
Vzbgm. Kornberger erklärt sich für befangen und nimmt an der Abstimmung nicht teil.  
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die Ablösesumme mit € 9.000,00 netto 
festzusetzen, auf einen Bierliefervertrag zu verzichten und dafür die Thekenmiete auf  
€ 100,00 brutto anzuheben. 
Der Antrag wird mehrheitlich mit 13 Stimmen zu 1 Stimme (Gegenstimme GR Granitzer) an-
genommen.  
 
Zu 11.  Bericht/Beschluss Sturmschäden Vaia und deren Folgen: 1,22 min. 

Es wird beantragt, die Schneeräumungskosten zu übernehmen, weiters die aufgrund der 
Frost/Tauwettersperre notwendigen Polterkosten (ca. € 2,00 pro fm insgesamt € 6.000,00), Kosten 
Sofortmaßnahmen Gemeinderadlader/Gemeindetraktor, Kosten Einladungen der 14-tägigen Koor-
dinationsgespräche (Forstbehörde, Transport/Seilbringungsunternehmen), Wegsanierungen in Fol-
ge von der Holzabfuhr über Forstwege nach Vorliegen aller notwendigen Investitionskosten.  
Steinschlag und Windwurfholz Gartlwasserfall: Da es sich um ein Projekt im Eigentum der Gemein-
de Großkirchheim handelt, wird die Schadensbehebung beim Bundeskatastrophenfonds (50 %) 
beantragt.  

Bgm. Suntinger ergänzt, dass auch die Sägeindustrie bei den Koordinationsgesprächen mit dabei 
ist. 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat diese Kosten zu übernehmen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 12. Bericht/Beschluss Abfallgebührenverordnung: 1,25 min. 

Die neue Verordnung wurde in der Familienausschusssitzung am 02.04.2019 mit allen Fraktio-
nen ausgearbeitet. Es wird beantragt die Abfallgebührenordnung zu beschließen. 
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Der Verordnungsentwurf wird als Tischvorlage ausgehändigt (Änderungen sind gelb markiert). 
Bgm. Suntinger bringt dem Gemeinderat das Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 15.04.2019, 
Zahl 03-SP72-25/4-2019 zur Kenntnis.  

„… Seit dem Finanzausgleichsgesetz 1993 ist es Gemeinden ermöglicht, Gebühren und Beiträge so fest-
zusetzen, dass nicht nur die gesamten Kosten gedeckt, sondern auch Rücklagen für die Erhaltung und 
Erneuerung der Gemeindeeinrichtung oder –anlage gebildet werden können (Gebührendoppeldeckungs-
prinzip). Nach § 56 Abs. 3 Kärntner Abfallwirtschaftsverordnung 2004 dürfen Abfallgebühren geteilt, für 
die Bereitstellung der Einrichtungen zur Entsorgung der Abfälle und der Umweltberatung und für die tat-
sächliche Inanspruchnahme der Einrichtungen. Werden die Abfallgebühren geteilt nach der Bereitstellung 
und nach der Entsorgungsgebühr ausgeschrieben, hat das Gebührenaufkommen aus der Entsorgungs-
gebühr mind. 50 v.H. des gesamten jährlichen Aufkommens an Abfallgebühren zu betragen. 

Der Gemeinderat hat sich vor Beschlussfassung mit den avisierten Gebührensätzen auseinanderzuset-
zen, damit die Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet ist. 

Die Sachlichkeit der „Deckelung“ wird noch negativ angemerkt und kann nicht nachvollzogen werden. 

Die Einnahmen an Bereitstellungs- und Entsorgungsgebühr sind künftig im Voranschlag und in der Jah-
resrechnung getrennt auszuweisen (Überprüfung). 

Bgm. Suntinger hat einzelne Punkte nochmals telefonisch mit Frau Dr. Krenn besprochen:  

Zur Sachlichkeit der Deckelung § 1 Abs. 6 der Verordnung: Die maximale Gebühr für 5 Perso-
nenhaushalte wird zu Kenntnis genommen, da im Mehrpersonenhaushalt die Abfallmenge pro-
zentuell abnimmt. 

Die Vorschreibung der Müllsäcke kann nur nach alter Verordnung erfolgen (rückwirkend nicht 
möglich). Für die Neuverordnung der Kontainervorschreibung wird 01.07.2019 vorgeschlagen.  

Beim Gebührensatz § 1 Abs. 5 ist aufzunehmen, dass bei der Verwendung von 70-Liter Müllsä-
cken 2 Säcke pro Person pro Jahr enthalten sind. 

Hingewiesen wird darauf, dass nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde pro Person pro Woche  
7 Liter Restmüll zu verrechnen sind (350 Liter pro Jahr bzw. 5 Säcke pro Person).  

Der Umstand, dass die Nachkaufsäcke mit € 5,80 pro Stück zu billig sind, könnte damit gelöst 
werden, als das im Abholbereich nur mehr Kontainer zulässig sind, so auch für Gewerbebetriebe.  
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Der Abholbereich umfasst die Ortschaften: Döllach, Mitteldorf, Sagritz, Untersagritz, Am Putzen-
hof 

Vzbgm. Kornberger weist darauf hin, dass die Umstellung auf Container auch zum Nachteil der 
Gemeinde ausgehen könnte, da die Umlagenvorschreibung an die Gemeinde nach Gewicht er-
folgt. 

GR Anton Pichler weist darauf hin, dass die Entleerung durch den Müllwagen nur 14-tägig erfolgt 
und die Containerlösung bei schwankender Müllmenge und je nach Inhalt problematisch ist. 

GR Alexander Pichler hält fest, dass verschiedene Modelle gerechnet wurden; schlussendlich 
hat man sich auf die Bemessung pro Liter und nicht pro Person geeinigt, damit ist auch die Prob-
lemstellung im Gewerbe und für Ortsabwesende Personen gelöst. 

Zunächst muss erhoben werden, inwieweit der Abholbereich mit Container abgedeckt werden 
kann, danach ist der Abholbereich neu zu definieren. Auch muss die Verrechnung der Nachkauf-
säcke sowie die vorgeschriebene Mindestverrechnung für 7 Liter pro Person pro Woche in der 
Dezembersitzung nochmals diskutiert werden. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den vorliegenden Verordnungsent-
wurf zu beschließen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen und nachstehende Verordnung erlassen 
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Zu 13. Bericht/Beschluss Errichtung Woodcube in der Sport- und Freizeitanlage: 2,00 min. 

Die Errichtung von Cubes wird seitens der Produktentwicklung/management Alpe-Adria-Trail Kärn-
ten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH im Programm Interreg V-A IT-AT 2014-
2020 ausgearbeitet. Die Idee solcher Cubes ist im Projekt Alpine Nature Campus enthalten, wel-
ches von ProMÖLLTAL entwickelt wurde und markenrechtlich geschützt ist. Die Idee wurde vorweg 
durch die Förderzusage vom Land Kärnten mit € 39.600,00 für einen Cube unterstützt.  
Die Vorstandsmitglieder des Vereins ProMÖLLTAL haben ein Jahr lang verschiedene Standorte 
ausgelotet und sind aufgrund fehlender Infrastruktur usw. wieder auf den Standort Sport- Freizeitan-
lage Großkirchheim zurückgekommen. Weitere Standorte entlang des Alpe-Adria-Trails (Materle, 
Mallnitz, Obervellach usw.) werden ebenfalls ins Auge gefasst. Für die Umsetzung eines größeren 
Projektes wird die bereits oben genannte GmbH eine Machbarkeitsstudie mit Raumkonzept für die 
Standorte leisten; ebenfalls ein Gestaltungskonzept erarbeiten sowie eine betriebswirtschaftliche 
Rentabilitätsberechnung vornehmen. Der Woodcube wird geliefert durch die Woodcube GmbH mit 
3 Gesellschaftern. CK Investment GmbH (=Christoph Kulterer, Holz Hasslacher), Mag. Andrea 
Bingelli (Vorstandsmitglied ProMÖLLTAL, Produktentwicklerin), Georg Micheu (Schnittstelle FH 
Kärnten Wirtschafsingenieurwesen). 

Es wird beantragt, über die Gemeinde Großkirchheim Infrastruktur KG die Errichtung des 
ersten Woodcube unter der Voraussetzung der Inanspruchnahme der zugesagten Fördermit-
tel in Höhe von mind. € 39.600,00 zu genehmigen. 
Derzeit ist geplant nur einen Woodcube zu errichten; Camping Zirknitzer tritt als Betreiber auf. Wei-
tere Standorte wurden von den Nachbargemeinden nicht angemeldet. Die Dachform muss noch 
dem örtlichen Bebauungsplan angepasst werden. Bgm. Suntinger erläutert die Veranstaltungen von 
ProMÖLLTAL. Die Gemeinde Heiligenblut ist dem Verein noch nicht beigetreten.  
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Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den Woodcube durch die Gemeinde 
Großkirchheim Infrastruktur KG in der Sport- und Freizeitanlage zu errichten.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 14. Bericht/Beschluss Finanzierungsplan Woodcube in der Sport- und Freizeitanlage:  
Gesamtkosten netto € 90.000,00, Förderung Land Kärnten € 39.600,00, Gemeinde Großkirchheim 
Infrastruktur KG € 40.000,00, Woodcube GmbH Übernahme Restkosten max. € 10.400,00. 

Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat den vorliegenden Finanzierungsplan 
zu genehmigen. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu 15.  Bericht/Beschluss familieninternes Kinderbetreuungsmodell: 2,09 min.  

Das Kärntner Kinderbetreuungsmodell hervorgegangen aus dem Berndorfer Modell wird auf Lan-
desebene politisch nicht unterstützt.  
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in Zuverdienst im Rahmen der Geringfügigkeit soll ermöglicht werden. Die Finanzierung kann ent-
weder über Bedarfszuweisungsmittel, den Zinserträgen aus der Veranlagung oder aus dem Mölltal-
fonds erfolgen. Welche Mittel verwendet werden, wird jährlich festgelegt. 

Es wird beantragt, dass die Gemeinde einen Alleingang mit einer monatlichen Unterstützung 
über € 200,00 startet. 
LH Peter Kaiser hat Bgm. Suntinger telefonisch mitgeteilt, dass er dieses Projekt nicht unterstützen 
wird; er kann auch keinen Alleingang der Gemeinde unterstützen (auch nicht medial), da die Koali-
tionsvereinbarung auf Landesebene andere Inhalte in Sachen Kinderbetreuung enthält (das statisti-
sche 1,8 Kind soll unter Kindern betreut werden). So wird auch der Dringlichkeitsantrag der FPÖ 
mangels Mehrheit nicht erfolgreich sein. Er hat Verständnis für die Situation im ländlichen Raum – 
wird aber nur Einrichtungen zB Kinderkrippe unterstützen bzw. Mehrkindfamilien (weitere Gesprä-
che sind erforderlich). Weiters stützt er sich auf die beschlossene Familienförderung des Bundes.  
LH Kaiser hat die Kofinanzierung für das flächenwirtschaftliche Projekt „Sturmschäden“ zugesagt. 
GR Lindsberger weist darauf hin, dass das Bedarfszuweisungsmodell ab 2021 geändert wird. Der 
finanzielle Spielraum ist somit ungewiss.  
Bgm. Suntinger berichtet von der Gemeindebundsitzung in Stall/Mölltal:  
Gemeinden, welche sich nicht an die von der Aufsichtsbehörde errechneten Gebührenerhöhungen 
halten, erhalten keinen Zugang zu Fördertöpfen. Die Gemeinde Großkirchheim liegt zB mit dem 
derzeitigen Gebührenmodell im Mittelfeld und ist die Landesdarlehensrückzahlung im Jahr 2028 
gewährleistet. Nach der Rückzahlung sollte Rücklagen gebildet werden um in weiteren 25 Jahren 
das Kanalnetz erneuern zu können.  
Das neue BZ-Modell ab 2021 wird mit den bisherigen Parametern nichts mehr zu tun haben. 
Neues Raumordnungskonzept: Den Gemeinden soll auferlegt werden, eine Baulandsteuer für neue 
Widmungen einzuheben! 
Bgm. Suntinger stellt den Antrag an den Gemeinderat die Beschlussfassung über einen Al-
leingang der Gemeinde Großkirchheim auszusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt über 
weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu beraten. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Zu 16. Personalangelegenheiten (nicht öffentliche Sitzung): 2,28 min. 

 
 
Genehmigt und unterfertigt: 
 
Die Protokollunterfertiger:    Die Schriftführerin: 
 
         
        Der Bürgermeister: 


